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AHV-Beitragspflicht
von Nichterwerbstätigen
Ich habe in der Zeitlupe ge-
lesen, dass nicht erwerbstätige
IV-Rentner bis zum AHV-Alter

beitragspflichtig sind. Ich ken-

ne eine seit Geburt invalide,
57-jährige Person, die seit 1960

eine ganze IV-Rente bezieht,
ohne bis heute je AHV-Beiträge
bezahlt zu haben. Auch kenne
ich einen Auslandschweizer,
der seit 1994 eine volle IV-Ren-

te derfreiwilligen Versicherung
erhält und weiterhin Beiträge
an die freiwillige AHV bezahlt,
obwohl er nach Auskunft der
Schweizerischen Ausgleichs-
kasse keine höhere Altersren-
te erwarten kann. Ich frage Sie,

ob in diesem Fall die Beitrags-
Zahlungen eingestellt werden

könnten, da im Ausland keine

generelle AHV-Beitragspflicht
besteht?

Zu Ihren verschiedenen Fra-

gen nehme ich anhand Ihrer

Angaben differenziert Stellung.
Dabei müssen konkrete Ent-

scheide der zuständigen Aus-

gleichskasse oder IV-Stelle vor-
behalten bleiben.

INSERATE

AHV-Beitragspflicht für
IV-Renter in der Schweiz

In der Schweiz sind auch nicht

erwerbstätige, seit Geburt invali-
de Personen vom 1. Januar nach

Vollendung des 20. Altersjahres
bis zum ordentlichen Renten-

Alter selberbeitragspflichtig. Dies

ergibt sich aus der generellen

AHV-Beitragspflicht für Personen

in der Schweiz, ist aber auch im

Hinblick auf Hinterlassenenleis-

tungen, die nach einer allfälligen

Verheiratung entstehen könnten,

von Bedeutung. Je nach Behin-

derung und medizinischem Fort-

schritt ist zudem eine spätere

Reduktion der Invalidität nicht

immer ausgeschlossen, sodass

durch konsequente Beiträge all-

fällige spätere Beitragslücken
vermieden werden können.

Ablösung von IV-Renten

durch eine Altersrente
IV-Renten sind eine Art vorgezo-

gene Altersrenten, die grundsätz-
lieh nach Vollendung des 18. AI-

tersjahres ausgerichtet (Art. 29

Abs. 2IVG) werden können, wenn
eine «voraussichtlich bleibende

oder längere Zeit dauernde ganze
oder teilweise Erwerbsunfähig-
keit» (Art. 8 Abs. 1 ATSG) vorliegt.

Geburts- oder Jugendinvalide
mit voller Beitragsdauer haben

mindestens Anspruch auf 13373

Prozent der entsprechenden Voll-

rente (Art. 37 Abs. 2 IVG). Bei

einer Mindestrente von CHF

105.- entspricht dies gegenwär-

tig CHF 1407.- im Monat. An-

spräche auf IV-Renten erlöschen

mit Anspruch auf Renten der

Alters- und Hinterlassenenver-

Sicherung oder mit dem Tod des

Berechtigten (Art. 30 IVG).

Nach Art. 33^ AHVG ist «für

die Berechnung von Alters- oder

Hinterlassenenrenten, die anstel-

le einer Rente gemäss IVG treten,
«auf die für die Invalidenrente

massgebende Grundlage abzu-

stellen, falls dies für den Berech-

tigten vorteilhafter ist». Damit
wird gewährleistet, dass Alters-

renten nicht tiefer sind als unmit-
telbar vorherbezogene IV-Renten.

Diese Regelung stellt eine gesetz-

liehe Privilegierung von IV-Rent-

nern dar. Angesichts der finanzi-
eilen Situation der IV ist eine Än-

derung bei späteren Gesetzesrevi-

sionen - beispielsweise im Sinne

eines bloss betragsmässigen Be-

sitzstandes, solange die Alters-

rente tiefer ist als eine frühere IV-

Rente - nicht auszuschliessen.

Freiwillige AHV/IV
AHV/IV sind als Volksversiche-

rungen für alle Personen, die in
der Schweiz arbeiten oder woh-

nen, obligatorisch. Um den Versi-

cherungsschutz auch im Ausland

zu ermöglichen, wurde die Frei-

willige Versicherung für Ausland-

schweizer geschaffen, deren

Durchführung der Schweizeri-

sehen Ausgleichskasse und der

IV-Stelle für Versicherte im Aus-

land obliegt, die beide ihren Sitz

in Genf haben. Als Anlaufstelle

stehen auch die Auslandvertre-

tungen der Schweiz den in ihrem
Konsularbezirk niedergelassenen
Personen zur Verfügung.

Nach dem Freizügigkeitsab-
kommen mit der EG müssen An-

gehörige von EU-Staaten gleich
wie eigene Staatsangehörige be-

handelt werden, was eine Revi-

sion der Freiwilligen AHV/IV auf-

drängte. Dabei wurde die Bei-

trittsmöglichkeit auf Personen

ausserhalb von EU/EFTA-Staaten

beschränkt, die unmittelbar vor-
her während mindestens fünf auf-

einander folgenden Jahren obli-

gatorisch versichert waren (Art. 2

Abs. 1 AHVG). Auslandschwei-

zer, die bereits der Freiwilligen
Versicherung angehörten, bleiben

grundsätzlich weiterhin ver-
sichert. Auch sind die Leistungen

aufgrund der bisher bezahlten

Beiträge gewährleistet.
Ein Beitritt zur Freiwilligen

AHV/IV muss innert gewisser
Fristen nach Wohnsitznahme im
Ausland erklärt werden .Nach Ab-

lauf dieser Fristen oder nach

Rückkehr in die Schweiz ist ein

Beitritt ausgeschlossen. Auch

können Versicherte von der Frei-
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Prontosan® W

WundspDIKiung

Haben Sie eine schlecht heilende,
übelriechende Wunde?

Rufen Sie uns an für eine Sratis-Flasche

Prontosan Wundspüllösung

F edical nstruments orporation

Medical Instruments Corporation, MIC AG

Tel. 032 - 623 43 55 Fax 032 - 622 17 92

E-Mail medinstr@swissonline.ch

P.S.: Prontosan Wundspüllösung vertreibt
üble Wundgerüche, auch bei Fuss-Wunden!
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eine neue KÜChe,
eine neue Haustüre,
den lang ersehnten

Umbau realisieren?

..viel Zeit für Sie..
Als erfahrener Schreinereibetrieb nehmen wir uns

...und begleiten Sie bis Ihre
Wünsche vollständig erfüllt
sind. Rufen Sie uns an und
profitieren Sie von unserer
kostenlosen Fachberatung,

ganz ohne Zeitdruck!
Bahnhofstrasse 11 CH-8197 Rafz/ZH
Tel 01/879 10 79 www.sigrist-rafz.ch



INSERAT

He/nz ffüegsegger,
i4ngesfe//fer fee/ c/er Gurten-
bahn in Bern, erzafr/f von
seinen Erfahrungen mit
einem Symbio HörSysfem.

«Sei meiner Arbeit in einer
Tour/smusregion bin ich
fäg/i'cb im Konta/ct m/f
Menschen, /n cier Station
sind immer We/e Kinder.
Vorher waren die Sf/mmen
und das Geschrei von
Kindern sehr unangenehm.
/W/f Symbio tonn ich frofz
des K/nder/ärms im Hinter-
grund m/f e/nze/nen Personen

reden und sie versfehen. Unser Konfroi/sysfem ist auf dem neuesten
Sfand der Technik und v/e/e Fun/rf/onen werden durch Tonsigna/e
in hohen Frequenzen besfäf/gf. Diese /rann ich nun perfekt hören,
was nafüri/eh sehr wichtig ist. /Weine Koi/egen haben auch Verände-
rungen /n me/'nem Verba/fen bemerkt, und das bäuf/ge A/ac/7/ragen
<£nfsebu/c//gung, was baben S/'e gesagf?> /'sf verschwunden. Zu me/'ner
Verwunderung hade /ch fesfgesfe//f, dass nur wen/ge Menschen
überhaupt bemer/ren, dass ich ein Hörgerät frage - das Symbio-/m-Ohr-
System ist näm/ich von vorne so gut wie nicht zu sehen.»

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Richten Sie Ihre Fragen für den AHV-Ratgeber bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich.

willigen Versicherung zurücktre-

ten (Art. 2 Abs. 2 AHVG). Weitere

Einzelheiten sind in der Verord-

nung über die freiwillige Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliden-

Versicherung (VFV) geregelt.

Zu den Einzelfällen
Nicht erwerbstätige IV-Rentner
Die IV wurde 1960 eingeführt.
Heute 57-jährige, also 1946 gebo-

rene Personen, waren damals 14

Jahre alt. Da IV-Renten frühestens

nach Vollendung des 18. Alters-

jahres bezahlt werden (Art. 29

Abs. 2 IVG), sollte die Ausgangs-

läge im geschilderten Fall näher

geklärt werden.

Auch nicht erwerbstätige IV-

Rentner sind in der Schweiz AHV-

beitragspflichtig. Bei der obligato-
rischen AHV gilt grundsätzlich ei-

ne Verjährungsfrist von 5 Jahren,

sodass der genaue Beginn des Ren-

tenbezuges für die Beitragspflicht

vorliegend ohne Bedeutung ist.

Beitragspflichtige Personen, die

von keiner Ausgleichskasse er-

fasst sind, müssen sich zur Klä-

rung der Beitragspflicht bei der

kantonalen Ausgleichskasse mel-

den (Art. 64 Abs. 5 AHVG).

IV-Renten an nicht erwerbstäti-

ge Personen werden in der Regel

von der Ausgleichskasse am
Wohnsitz der Versicherten ausge-

richtet, die auch den Beitrags-

bezug besorgt. Die Ausgleichs-
kassen weisen in vielfältiger Form

(Inserate, Aushang, Publikums-

messen usw.) auf die Meldepflicht
hin. Zudem werden Rentner bei

verschiedenen Gelegenheiten

(Rentenerhöhung, Gesetzesrevi-

sionen usw.) gezielt auf die Bei-

tragspflicht hingewiesen. Es ist
daher kaum denkbar, dass eine

Person, die seit Jahrzehnten volle
IV-Renten bezieht, niemals auf die

Beitrags- oder Meldepflicht auf-

merksam gemacht worden ist.

Erfahrungsgemäss sind die

meisten, seit Geburt invaliden Per-

sonen früher oder später auf Er-

gänzungsleistungen zur AHV/IV
(EL) angewiesen. Bei der EL-Be-

rechnung werden AHV-Beiträge
als Ausgaben angerechnet, das

heisst über die EL vergütet, sodass

die Beitragszahlung die versicher-

te Person im konkreten Fall allen-

falls nicht besonders belastete.

Sollten tatsächlich bis heute

keine AHV-Beiträge bezahlt wor-
den sein, müsste die Ausgleichs-
kasse bei der Berechnung der AI-

tersrente allenfalls geschuldete

Beiträge innerhalb der Verjäh-

rungsfrist nachfordern. Um die

Rechtspflicht zu erfüllen und un-
liebsame Rückforderungen zu ver-
meiden, scheint mir eine Klärung
über die Renten zahlende Aus-

gleichskasse oder die AHV-Zweig-
stelle des Wohnortes angezeigt.

Beiträge an die Freiwillige
Versicherung
Aufgrund der Bestätigung der

Schweizerischen Ausgleichskas-

se, wonach sich im zitierten Fall

später keine höhere Altersrente

ergeben soll, stellt sich tatsächlich

die Frage der weiteren Beitrags-

Zahlung an die Freiwillige Versi-

cherung. Ich empfehle, vorerst die

Ausgleichskasse um umgehende

Erledigung der noch hängigen An-

frage zu ersuchen. In jedem Fall

sollten bei einem Entscheid auch

Alter, Gesundheitszustand und
die Möglichkeit allfälliger ge-
sundheitlicher Verbesserungen,
die sich auf den Invaliditätsgrad
auswirken könnten, berücksich-

tigt werden. Schliesslich darfauch

die Möglichkeit künftiger Geset-

zesänderungen nicht gänzlich
ausser Acht gelassen werden.

Es ist zu beachten, dass die Aus-

kunft der Ausgleichskasse immer
auf der heutigen Gesetzeslage be-

ruht und der Entscheid letztlich

von der versicherten Person nach

Abwägung aller Vor- und Nach-

teile getroffen werden muss.

Symbio analysiert empfangene Signale und regelt das
Übertragungsverhalten 16'000 mal pro Sekunde.
Das ist rund 100 mal schneller als andere auf dem Markt
erhältliche Hörgeräte.

Symbio - Das technologische Wunderwerk

• ist das einzige digitale Hörgerät, welches sprachliche
Phoneme als Einheit verarbeitet - ohne sie zu zerlegen.
Dies garantiert optimalste Sprachverständlichkeit.

• verfügt über eine effiziente Technologie, die Rückkopplungs-
pfeifen verhindert.

• ist vollautomatisch - der Benutzer kann sich voll auf
das Gespräch konzentrieren.

Testen Sie das neue Hörerlebnis bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker.

^
Ja, ich möchte mehr über die neuen Symbio
Hörsysteme erfahren.

Senden Sie mir bitte kostenlose Informationen.

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Coupon einsenden an:

bernafon®

ßernafon ,4G

/Worgensfrasse 737

30 73 ßern
Te/efon 037 998 75 75

Fax 037 998 75 90
£-ma//info.sciiive/z@öernafof7.c/j
www. bernafo/i. com

SyATüf/D/O

16'000 mal
pro Sekunde...

ZEITLUPE 11 • 2003 33


	AHV

